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(2) Zur Verbesserung und Modernisierung der Han
delseinrichtungen und Handelsausrüstungen sowie der 
Erweiterung des Netzes moderner Verkaufsstellen 
stehen den Betrieben des gesamten volkseigenen 
Handels und den sozialistischen Großhandelsgesell
schaften

einer hohen Rentabilität und Beschleunigung des 
Warenumschlags auf die zurückgebliebenen Betriebe zu 
unterstützen.

§ S
Wohnungsbau

a) Zuführungen aus dem
Staatshaushalt für Investi
tionen - Erweiterung der
Grundmittel - , , . . . 210,5 Millionen DM

b) Amortisationen für In
vestitionen — Erhaltung
der Grundmittel - . . . 140,2 Millionen DM

und Rationalisierungskredite zur Verfügung.

(3) Die Leiter der sozialistischen Handelsbetriebe 
sind verpflichtet, die Erreichung der geplanten Ren
tabilität zu sichern. Dazu ist die Senkung der Zirku
lationskosten und die Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität in der geplanten Höhe notwendig, Das beste
hende Selbstbedienungsnetz und dessen planmäßige 
Erweiterung durch Neubauten sowie die Umstellung 
von Bedienungs- auf Selbstbedienungsverkaufsstellen 
ist so zu rationalisieren, daß die Handelskosten bei 
Selbstbedienung wesentlich niedriger liegen als bei 
Bedienung. Die Schaffung von Versorgungsbereichen 
und die damit verbundene Sortimentsabgrenzung und 
Spezialisierung muß bei einer besseren bedarfs-, qua- 
litäts- und sortimentsgerechten Versorgung der Be
völkerung zu einer höheren Kapazitätsauslastung und 
Senkung der Handelskosten führen, ln den Großhan
delsbetrieben sind die Kosten der innerbetrieblichen 
Warenbewegung durch Rationalisierung und Mechani
sierung zu senken, ln allen Handelsbetrieben muß die 
systematische Kontrolle der Warenbestände dazu füh
ren, daß die Waren kurzfristig und vor allem konti
nuierlich der Bevölkerung angeboten und Waren Ver
luste dadurch vermieden werden. Gleichzeitig muß der 
Warenumschlag durch Anwendung neuer Handels
methoden (wie des Direktbezuges) beschleunigt wer
den. Die Maßnahmen zur Verbesserung und Moderni
sierung der Handelseinrichtungen und Handelsaus
rüstungen sowie der Erweiterung des Netzes moder
ner Verkaufsstellen sind nur dann durchzuführen, 
wenn die Erreichung des geplanten Nutzens gewähr
leistet ist. Sie müssen mit der Entwicklung einer hohen 
Verkaufskultur verbunden werden. Alle Maßnahmen 
sind mit den Werktätigen gemeinsam kontrollfähig 
festzulegen und termingemäß zu realisieren. Im volks
eigenen Einzelhandel sind auf dieser Grundlage die 
vergleichbaren Kosten für 100,— DM Umsatz um 
durchschnittlich 3 Prozent gegenüber 1960 zu senken.

(4) Die Räte der Kreise haben ihre Leitungstätig
keit so zu verbessern, daß bei besserer bedarfs-, quali- 
täts- und sortimentsgerechter Versorgung der Bevöl
kerung die geplante Rentabilität der sozialistischen 
Handelsbetriebe durch die im Abs. 3 genannten Maß
nahmen erreicht wird.

(5) Die Finanzorgane, insbesondere die Deutsche No
tenbank, üben in enger Zusammenarbeit mit den 
Hauptbuchhaltern eine strenge Kontrolle darüber aus, 
daß die geplante Rentabilität erreicht und der Waren
umschlag beschleunigt sowie die Bestände und die ge
planten Zirkulationskosten systematisch gesenkt wer
den. Die Finanzorgane haben die Handelsorgane bei der 
Übertragung der guten Erfahrungen in der Erreichung

(1) Für die Finanzierung des 
im Volkswirtschaftsplan vorge
sehenen Wohnungsbaues sind
insgesamt 2 913,7 Millionen DM
zur Verfügung zu stellen.

(2) Es sind für die bezugsfertig 
und teilfertig herzustellenden
Neubauwohnungen insgesamt 1 703,0 Millionen DM 
bereitzustellen. Für den volks
eigenen Wohnungsneubau werden 310,9 Millionen DM 
aus Obligationen und zur Förde
rung des genossenschaftlichen 
Wohnungsneubaues und des
Eigenheimbaues werden 1 023Д Millionen DM
aus Kreditmitteln bereitgestellt.
Darüber hinaus sind aus Mitteln 
der örtlichen Organe der Staats
macht, durch Leistungen im 
Rahmen des Nationalen Aufbau
werkes und durch Eigenleistun
gen der Werktätigen 
zu erbringen.

(3) Für die Gewinnung von 
Wohnungen durch Um-, Aus- 
und Wiederaufbau sind 
und für die Erhaltung des Woh
nungsbestandes
einzusetzen. Darunter sind aus 
Kreditmitteln 
zu finanzieren.

(4) Die unmittelbaren Folge
investitionen des Wohnungs
baues erfordern
Aus den örtlichen Haushalten sind 
und aus den Obligationen nach 
dem Gesetz vom 9. Dezember 
1959 über die Finanzierung des 
Neubaues von staatlichen Ein
richtungen für die gesundheit
liche, soziale und kulturelle Be
treuung der Bevölkerung (GBl. I 
S. 897) sind 
bereitzustellen.

(5) Die Finanzorgane, insbesondere die Sparkassen, 
haben bei der Finanzierung des Wohnungsbaupro
gramms eine wirksame Finanzkontrolle über die Ein
haltung der Pläne zu organisieren und die Aufdeckung 
aller Reserven zu unterstützen. Die Finanzorgane sind 
verpflichtet, den örtlichen Räten wirksame Informa
tionen zur Sicherung der Planziele zu geben.. Dazu ge
hört, jede Planwidrigkeit sofort zu signalisieren, Vor
schläge für deren Beseitigung zu unterbreiten und auf 
ihre Realisierung zu dringen.

§ 9
Investitionen für Einrichtungen und Verwaltungen
(1) Für die Errichtung und Erweiterung von Ein

richtungen der Volksbildung, Wissenschaft und Kultur,

369.0 Millionen DM

53,3 Millionen DM

721.0 Millionen DM 

243,8 Millionen DM

436,4 Millionen DM
378.0 Millionen DM

51,7 Millionen DM


